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Auf daß auch jedermanniglich solches Erb -Recht desto leich¬

ter begreissen / und sich darin richten könne / so werden hie-
nach bey denen unterschiedlichen Erb-Fällen Txempel und ki-
ßmen beygesetzet / in welchen das jenige / so von Manns-
Personen / als Vatter / Sohn / und Enckel gemeldet / gleich¬
falls auf die unverziehenc Töchter / und derenselben Erben/wie
auch auf die Mütter / und ihre Leibs-Erben / Manns - und
Weibs -Personen / verstanden werden solle / ( es wäre dann in
ein - oder anderen Fall hierunten was anders besonders ver¬
ordnet ) worbey ferrers zu wissen ist / daß allenthalben deren
Abgestorbenen Namen schwach / deren Lebendigen roch / dann
wo die Sippschaften von mehrerley Banden / die / so von ei¬
nem Band / auch unter einem Zirckel / die anderen aber von
beeden Banden / unter zweyen Zirckclen eingestellet seynd.

Mon denen UrWafien in abskei-
gender i-mi.

§ . i.

MMAxEr rrst-erbliche Zutritt gebühret aus natürlicher Bil-
lichkeit denen Ehe-leiblichen Kindern / Söhn / und
Erb -Töchtern / Enckeln/ Ur-Enckeln / und so fort-
an / zu ihrer Ehe- leiblichen Eltern / Vatter / oder

Mutter / Ehn/ Ur-Ehn / und noch weiteren Verlassenschaft /
und so ein Vatter mehr Ehe-leibliche Kinder aus einer oder
mehr Ehen verlast / auch die ihm« am Leben / oder nach sei¬
nem Tod von seiner hinterlasseuen schwangeren Ehe-Frauen
lebendig auf die Welt geboren werden / sollen dieselbe ihres
abgcleibten Vattern verlassen- frey - eigenes Haab und Gut zu
gleichen Theil in die Häupter / das ist / eines so viel als das
andere erben / wie nachfolgende kigur ausweiset :

Lxem-
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Lxempel.

Aus diesen dreyen Söhnen erbet einer so viel als der andere/
und wann sie unverziehcne Schwestern hätten / so erbet eine gleich
so viel / als ein Bruder . ^ .

Gleiches Recht hat cs auch mit der Mütterlichen Verlast
senschast / daß nemlich ihre Kinder / es seynd selbe Söhne /
oder Töchter / wie auch beyeinem / oder mehr Männern ehelich
geboren / ihre Mutter zugleich erben.

Was aber die Lehen -biäei - Lommiss . krimogenirur . und
8cnionu -Güter belanget / wie dieselbe von einem aufden an¬
deren fallen / darüber haben theilS Unsere Löbliche Vorfahrer
bereits die Vorsehung gethan / thcils aber werden Wir der

verordnen.
§ . H.

Es sollen unter denen
'
ehelichen Kindern auch die jenige

durchgehends verstanden sevn / welche etwa von beiderseits
ledigen Personen ausser der Che erzeugt : folgends aber durch
bceder Eltern zulässige Heyrat zu ehelichen Kindern werden /
und dißfals die hernach in derselben / oder auch in einer vori¬
gen Ehe geborne / vor ihnen keine mehrere Erb -Gerechtigkeit
haben . ' Wann jedoch in denen kiäei -GomnüHen was widri¬
ges vorgesehen / solle es bey selbig - kiäei -OommilLrischer Di-
ihoütion gelassen / und darnach gehalten Werden.

I l l.
Die jenige / so Wir aus Lands -Fürstlich-Habender Macht

auf ihres Vatters nnterthänigste Bitte IcAitimiren / erben an¬
derst nicht / als wann keine Ehe-leibliche Kinder vorhanden
seynd Was



r o _ Nnderter Ditul.
Was aber Unsere Lands -Leut / und ändere sowol Standsals Zldeliche in diesem Land wohnhafte Personen betritt / wo

keine Ehe-leibliche Kinder vorhanden / werden dergleichen lesi.
rimwte Kinder von denen ehelich -gebornen inner des zehendcnGrads sich zu leAtimiren vermögenden Befteundten auöge-
fth offen / und also gleich-ermeldtc Befteundte denenselben in der
Erbschaft vorgezogen.

§ . IV.
Gehet eine Person mit Tod ab / und verlast einen oder

mehr Ehe-leibliche Söhne im Leben / und neben denenselben
auch Enckel von einem / oder mehr abgeleibten Söhnen / sotretten solche Enckel in ihrer Vätter Fuß-Stapfen / und er¬
ben neben denen Söhnen in die Stammen / das ist so viel /als ihren Vattern/wann sie dm Erb-Fall erlebet/gebühret hätte.

Lxempel.
/ Hanns X
k Vatter/ I
V Erblasser . /

Allda ist die Erbschaft in drey gleiche Theil zu theilen / und
hat der Georg allein ein Theil : Ulrich / und Marx den an¬
dern : Wolf / Sigmund/und Ludwig den dritten.

§. v.



llWerter Titus
^ v.

Gleicher Gestalt wird es mit denen Ur-Enckeln gehalten /
als/wann der Verstorbene hinter ihme Söhn an einem / und
Ur-Enckeln am anderen Theil verlast / so tretten die Ur-En-
ckcl auch in ihrer Vätter Fuß -Stapfen / und erben samment-
lich nicht mehr / noch weniger / dann soviel ihrem Vatter zu-
gestanden wäre. ,

L^empel. .

Diese drey Ur-Enckel Wolf-Andre / und Sigmund erbenden halben / und der lebendige Sohn Georg den andern halben'Lhcrl ; auch so der Khristoph zween/oder mehr Söhne / und
derselben jeder ferrer Söhn verlassen hätten / so wurde die Erb-
sthast nachmalcn nur in zween Thcil getheilet / und hätten bee-

Enckel Söhne / wie auch ihre
satter selbst / so sic im Leben wären / neben des abgeleibtenSohn Georg nur einen halben Theil.

B 2 §. VI.



§ > V I
X Stirbt einer / und verlast keinen Sohn / sondern allein En«
ekel von Mehr Söhnen herrührend / so sie schon in gleichem
Grad scynd / erben sie doch nicht nach Anzahl der Personen /
sondern nach Stammen « Recht / und trettrn in ihrer Bätter
Fuß - Stapfen / also daß sie/wie viel auch der Personen einer
SeitS mehrer / als der anderen seynd / von solcher Erbschaft
gleichmassige Theil bekommen.

Paul. > 1 Marx. H l Wolf. > f Andre, l l ^ ig-
/ V / v / l - v mund-

Diese zwey Enckel / Paul / und Marx erben gleich so viel?
als die andern drey / Wolf / Andre/ und Sigmund mit einander.

§ . VII.
, Und dieses ist gleichfalls / so einer weder Kinder / noch En«

Stl / sondern auch mehr Ur « Euckel / von mchrern Söhnen
herruhreud / verlast / thutt auch dieselbe nach Stammen «Recht/

und



und nicht nach Anzahl der Personen / ihrem Ur -- An s Herrn
erben.

§. VIII.
So allem Enckel von einem Sohn / und Ur-Enckel von

einem andern Sohn vorhanden / so tretttn abermals jede in ih-
B z rer

Hanns
Vatter/
Erblasser.



rer Oätter Fuß^Stapfen / und erben nicht nach Anzahl der
Personen / sondern nach StammemRecht»

Lxetnpel.

g. I X.
Dieses ist auch also / wann neben denen Enckeln/ und Ur-

Enckeln rin Sohn noch im Leben wäre.
Lxem-



Mnoerrcr
Lxempel.

Hiebey solle die Erbschaft in drey gleiche Eheste gekheilet wer¬
den / und gebühret der erste Theil dem lebendigen Sohn Lhri-
stophen : der andere denen dreyen Enckeln / Marx/Wolf / und
Andrem : der dritte denen vier Ur-Enckeln Kaspar / Mathe-
ftn/Thomas/und Niclasen.

§. X.
Und dieses solle Key allen anderen ehelichen Leibs -Erben

m absteigender l-ini fort und fort / so weit sich dieselbe erstre¬bet / also gehalten / auch an Seiten der Eltern verlassendenGutem kein Unterscheid / woher / oder wie dieselbe Güter ero¬
bert / oder gewonnen worden / gemacht / noch denen Kindern
dle Enterbungs- Ursachcn ( als welche sich allein auf die letztenWillen verstehen ) vorgeworfen werden.

§ . XI.



§ . XI.
Jedoch seynd obbemeldtc Erb-Fäll von denen verziehenen/

oder vor verziehen geachteten Töchtern des Herren- und Ritter-
Stands in diesem Unseren Ertz-Hertzogtum nicht zu verstehen/
sondern wirdet mit denenselben gehalten werden / wie Wir her¬
nach in dem zwölften Titul dieses Ir ^ es mit mehrern Gnä¬
digst verordnet haben.

rb-WM der säopeirten
oder angewünschten Mindern.

§ . i.
lnn jemand einen oder mehr an Kinds-statt auf-
nihmt / und darüber ohne Testament mit Tod ab-
gehet / so fallet seine Verlassenschaft ( jedoch ausser
der ctwann darbey bcfindigen Lehen / wie auch

der Erb -und Stammen -Güter ) auf solche aäopcirte / oder an¬
gewünschte Kinder / und Kinds-Kinder/ nicht anderst / als wann
sie seine recht ehelich -geborne Kinder wären ; und im Fall ne¬
ben denen angewünschten/auch andere Ehe-leibliche Kinder vor¬
handen / so erben sie mit einander zu gleichen Theilen.

§ . l l.
Es hätte dann ein Vatter das angewünschte Kind noch

in seinen Leb -Zeiten des Bäuerlichen GewaltS wiederum ent¬
lassen / in welchem Fall ihme der ^ äoprion oder Anwünschung
halber weiter kein Erb-Gercchtigkeit zu des Vattern Verlassen¬
schaft zustchet.

H « III.
Wie dann auch solches Erb -Rccht der aäoptitten und an-

gewünschtcn Kindern nicht statt hakt / eS seye dann daß die
/^äopnon und Anwünschung unter denen Lands -Mit-Gliedern
des Herren-und Ritter -Stands / und anderen in diesem Land
wohnend Adelichen Stands -Personen mit Unserm Lands-Fürst-
lich -Gnädigsten Lor>ier>8 auf vorhergangene Vernehmung de
ren darbey inrereiNi ten Befrcundtcn ; unter anderen Personen

aber /
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